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Abréviations

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
EL Ergänzungsleistungen
BV Bundesverfassung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KFMV Kaufmännischer Verband Schweiz

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
PC Prestations complémentaires
Cst Constitution fédérale
USAM Union suisse des arts et métiers
SSEC Société suisse des employés de commerce
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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Im Oktober 2024 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Umsetzung und
Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente. Die Volksinitiative war im März 2024
von Volk und Ständen angenommen worden, wobei der Initiativtext keine konkreten
Angaben zur Kostendeckung der Zusatzrente enthielt. Der Bundesrat schrieb in seiner
Botschaft, «dass die 13. Altersrente nicht über längere Zeit durch die bisherigen Mittel
der AHV finanziert werden kann», weswegen er vier Finanzierungsvorschläge
ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt habe. Alle Varianten sahen eine
Erhöhung der Beitragssätze vor, die teilweise mit einer zusätzlichen Erhöhung der
Mehrwertsteuer kombiniert würden. Zudem soll der Bundesbeitrag an die AHV
reduziert werden, damit die Bundesfinanzen durch die Finanzierung nicht noch mehr in
Schieflage gerieten. Dieser Ausfall des Bundesbeitrags werde je nach Variante
unterschiedlich über die Lohnbeiträge, die Mehrwertsteuer oder das AHV-Vermögen
kompensiert. Weiter soll die 13. AHV-Rente – analog zur Forderung der überwiesenen
Motion Stark (svp, TG; Mo. 24.3221) – erstmals im Dezember 2026 und anschliessend
jährlich in toto ausbezahlt und bei der Berechnung der EL nicht berücksichtigt werden.

Die Vernehmlassung fand von Ende Mai 2024 bis Anfang Juli 2024 statt, wobei
insgesamt 100 Stellungnahmen (26 Kantone, 7 Parteien, 67 Organisationen und Weitere)
eingereicht wurden. Die Vernehmlassungsteilnehmenden waren damit einverstanden,
dass die 13. AHV-Rente bei der Berechnung der EL unberücksichtigt bleiben soll. Den
angedachten Fahrplan, wonach die 13. AHV-Rente fristgerecht im Jahr 2026 zum ersten
Mal ausbezahlt werden soll, beurteilten sechzehn Kantonen (AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU,
NW, OW, SH, SO, SZ, TI, VS, ZG, ZH) «als äusserst knapp». Die Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmenden sprach sich für eine jährliche Auszahlung aus; drei
Kantone (FR, SG, SZ), die SP60+, der SGV sowie sieben weitere Organisationen und
Interessierte befürworteten jedoch eine monatliche Auszahlung, da diese administrativ
einfacher zu handhaben sei oder «weil Rentnerinnen und Rentner mit finanziellen
Schwierigkeiten dadurch stärker entlastet würden», so beispielsweise die
Stellungnahme des Kantons St. Gallen. Für viel Diskussionsstoff sorgten die
verschiedenen Finanzierungsvarianten, denn obschon «[d]er  Bedarf  an  zusätzlichen
Einnahmen  zur  Finanzierung  der  13. Altersrente [ ... ] grundsätzlich anerkannt» wurde,
gingen hier die Meinungen teils weit auseinander. Während die Mitte und die SP
betonten, dass möglichst schnell eine Finanzierungsmöglichkeit für die 13. AHV-Rente
gefunden werden müsse, verlangten FDP, GLP und SVP sowie zwei Dachverbände der
Wirtschaft (SGV und KFMV), dass die Finanzierung «im Rahmen der nächsten AHV-
Reform» erfolgen müsse. Aus diesem Grund forderten einige
Vernehmlassungsteilnehmende – darunter zwei Kantone (TG, OW), die FDP und einige
Verbände – die vorliegende Finanzierungsvorlage vollständig abzulehnen und einen
gänzlich neuen Weg einzuschlagen. Viel Kritik erntete in der Vernehmlassung die
Senkung des Bundesbeitrags an die AHV: Die Kosten würden so zu stark auf die
Bevölkerung abgewälzt und der Bund entziehe sich seiner Verantwortung. Die
Vernehmlassungsteilnehmenden, bei denen der Vorschlag auf offene Ohren stiess,
begründeten ihre Unterstützung mit dem wachsenden Defizit der Bundesfinanzen. Die
Finanzierung über eine reine Erhöhung der Lohnbeiträge fand einzig im linken Lager
Anklang, wurde aber von sämtlichen Kantonen und von der Grossmehrheit der weiteren
Vernehmlassungsteilnehmenden abgelehnt, «weil dabei ausschliesslich die
erwerbstätige Bevölkerung zur Kasse gebeten» würde. Die Finanzierungsvariante,
welche eine Erhöhung der AHV-Beitragssätze und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
vorsah, erhielt hingegen viel Zuspruch: Dabei würde die 13. AHV-Rente
generationenübergreifend finanziert und die Arbeitnehmenden nicht überproportional
finanziell belastet. Ein Grossteil der teilnehmenden Wirtschaftsverbände zeigte sich mit
allen vorgeschlagenen Finanzierungsvarianten unzufrieden und forderte «eine
ausschliessliche Erhöhung der Mehrwertsteuer». Dies schone die Wirtschaft und
verteile die Kosten auf die gesamte Gesellschaft. Einige Parteien wollten bei der
Finanzierung alternative Wege gehen. So machten sich beispielsweise die Mitte, die EVP
und die Grünen für eine Finanztransaktionssteuer stark. 

Der Bundesrat entschied sich schliesslich in seiner Botschaft dazu, keinen der
unterbreiteten Finanzierungsvorschläge weiterzuverfolgen und wählte stattdessen eine
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alleinige Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Finanzierung der 13. AHV-Rente.
Konkret wolle «der Bundesrat den Normalsatz um 0.7 Prozentpunkte, den reduzierten
Satz um 0.2 Prozentpunkte und den Sondersatz für Beherbergungsleistungen um 0.4
Prozentpunkte» erhöhen. Da für eine Änderung der Mehrwertsteuer die BV angepasst
werden müsse, werde die Stimmbevölkerung über die Erhöhung in einer
Volksabstimmung entscheiden. An der Senkung der Bundesbeiträge an die AHV, die in
der Vernehmlassung auf viel Kritik gestossen war, hielt der Bundesrat fest. Diese sollen
aber nur von 20.2 Prozent auf 19.5 Prozent und nicht wie ursprünglich vorgesehen auf
18.7 Prozent gesenkt werden. Bei den Modalitäten bezüglich der Auszahlung der 13.
AHV-Rente gab es keine Überraschungen: Die Rente soll wie geplant im Dezember 2026
das erste mal und danach jährlich ausbezahlt und bei der Berechnung der EL nicht
berücksichtigt werden. 1

In der Wintersession 2024 behandelte der Ständerat als Erstrat die aus drei Entwürfen
bestehende Botschaft des Bundesrates zur Umsetzung und Finanzierung der Initiative
für eine 13. AHV-Rente. Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) teilte der
kleinen Kammer mit, dass die SGK-SR einstimmig auf den ersten Entwurf, den
Umsetzungsvorschlag des Bundesrates für die 13. AHV-Rente eingetreten sei: Diese
solle demnach erstmals im Dezember 2026 und anschliessend jährlich ausbezahlt
werden und bei der Einkommensberechnung für einen EL-Anspruch nicht
berücksichtigt werden. Noch offen sei hingegen die Frage ihrer Finanzierung und damit
der zweite und dritte Entwurf. Zwar war die Kommission mit 7 zu 4 Stimmen (2
Enthaltungen) auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer (dritter Entwurf) eingetreten und
hatte auch die vorgeschlagene Senkung des Bundesbeitrages an die AHV (zweiter
Entwurf) mit 9 zu 4 Stimmen gutgeheissen, sah jedoch noch nicht alle Fragen geklärt:
Sie brauche noch zusätzliche Zeit «für eine ernsthafte und dokumentierte Analyse der
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten», weswegen man der Verwaltung
entsprechende Prüfaufträge erteilt habe, erklärte Müller. In der Folge trat die kleine
Kammer ebenfalls einstimmig auf den ersten Entwurf zur Umsetzung der 13. AHV-Rente
ein und stimmte diesem zu, begann aber noch nicht mit der Beratung der Erhöhung der
Mehrwertsteuer und der Senkung des Bundesbeitrages an die AHV. 2
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1) BBl, 2023 2749; BBl, 2023 2750; BBl, 2024 2477; BBl, 2024 2478; Ergebnisbericht Vernehmlassung
2) AB SR, 2024, S. 1034 ff.; Medienmitteilung SGK-SR vom 30.10.24
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